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Stellungnahmen mit Anregungen oder Einwänden: 

 

 

 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

 Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
 PLEdoc GmbH 

 Regierung der Oberpfalz 

 Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord  
 Solarenergie Förderverein Amberg 

 Inklusionsbeauftragter der Stadt Amberg 

 Amt 3.28 Amt für Ordnung und Umwelt / Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

 Amt 3.29 Amt für Ordnung und Umwelt / Untere Naturschutzbehörde 

 Referat 4 für Jugend, Senioren und Soziales 

 Amt 5.4 Tiefbauamt 
 Amt 5.5 Bauverwaltung 

 Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 

 Wasserwirtschaftsamt Weiden 

 Klimaschutzbeauftragte Amberg 

Stellungnahmen ohne Einwände oder keine Stellungnahme abgegeben: 
 

 

 Bayerischer Bauernverband 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

 Bayernwerk Netz GmbH Kundencenter Schwandorf 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 Stadtheimatpflegerin Amberg 

 Freiwillige Feuerwehr Amberg 

 Gemeinde Kümmersbruck 

 Gewerbeaufsichtsamt 
 Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 

 Industrie– und Handelskammer 
 Polizeiinspektion Amberg 

 Referat 2 für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten 

 Amt 3.4 Straßenverkehrsamt 
 Amt 3.26 Amt für Ordnung und Umwelt / Untere Immissionsschutzbehörde 

 Amt 3.27 Amt für Ordnung und Umwelt / Abfallentsorgung 

 Amt 5.12 Amt für Grünplanung und Landespflege 

 Amt 5.21 Bauordnung 

 Amt 5.22 Amt für Denkmalpflege, Stadtentwicklung und Förderwesen 

 Amt 5.3 Hochbauamt 
 Amt 5.02 Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses 

 Stadtbau Amberg GmbH 

 Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach 

 Gemeinde Hirschbach 
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Die Stadt Amberg kommt der Stellungnahme des Amts für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung Amberg nach. Das Flurstück 2279/83 Gemarkung Gärmersdorf 
wurde in der verbalen Beschreibung von Begründung und Umweltbericht ergänzt.  
 

Dem Sachgebiet Vermessung der Stadt Amberg wurde die Stellungnahme zur weite-
ren Bearbeitung weitergeleitet.  

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
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Die Stadt Amberg nimmt die Anmerkung zu den Wald– und Forstfachlichen Belan-
gen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Kenntnis.  

Das Thema der landwirtschaftlichen Emissionen wird im Bebauungsplan in den Hin-
weisen behandelt.  

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
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Das Anlegen und die Pflege der Ausgleichsflächen erfolgt bei der Stadtbau Amberg 
GmbH in Abstimmung mit der Stadt Amberg (Hochbauamt und untere Naturschutz-
behörde) von Fachfirmen, die Erstellung wird von Fachfirmen überwacht und von 
Seiten der Stadt kontrolliert.  
 

Eine Bepflanzung der Lärmschutzwand ist festgesetzt. Dies wurde ebenso durch den 
Erschließungsvertrag zum Bebauungsplan vertraglich geregelt.  
 

Der Aspekt der Erschließung durch den ÖPNV wurde geprüft. Eine direkte Einbin-
dung des Wohngebietes durch eine weitere Haltestelle zur bestehenden Buslinien-
führung ist derzeit aufgrund von fehlenden Zeitpuffern (zugenommener MIV, Ampel-
schaltung,…) nach Aussage des Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach nicht 
möglich, ist jedoch mit der möglichen Erweiterung des Plangebiets beabsichtigt. Bis 
zu der Umsetzung dieser Einbindung können die Haltestellen in näherer Umgebung 
(Linie 8) genutzt werden.  
 

Die Anbindung des Baugebiets an das Radverkehrsnetz in Richtung parallel zur AM 
30 und entlang des Mosacherwegs wurde ebenfalls geprüft. Das neue Baugebiet ist 
in beide Richtungen an das städtische Radverkehrsnetz angebunden.  
 

Bezüglich der Kindertagesstätte sind von Kindern bis 8 Jahren die in das Radver-
kehrskonzept eingebundenen Gehwege zu nutzen. Zur sicheren Überführung des 
Radverkehrs vom Zweitrichtungsverkehr außerorts zum Mischverkehr innerorts wur-
de außerdem die Möglichkeit der Errichtung einer Querungshilfe angestoßen.  

Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Amberg - Kümmersbruck 
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Die Stadt Amberg nimmt die Stellungnahme der PLEdoc GmbH zur Kenntnis.  PLEdoc GmbH 
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Die Stadt Amberg nimmt die Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz zur Kennt-
nis.  

Die Stellungnahme wurde hausintern zur Kenntnis verteilt und an die Stadtbau Am-
berg GmbH zur Information weitergeleitet.  

Dem Problem mangelnder Baubereitschaft wird in Amberg nicht über die Bauleitpla-
nung sondern über privatrechtliche Regelungen begegnet. So ist hier von Seiten der 
Stadtbau Amberg GmbH beabsichtigt, die Bauparzellen im Plangebiet Mosacherweg 
ebenfalls mit einer fünfjährigen Baupflicht zu belegen.  

Regierung der Oberpfalz 
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Die Stadt Amberg nimmt die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes zur 
Kenntnis.  
 

Der Aspekt der Erschließung durch den ÖPNV wurde geprüft. Eine direkte Einbin-
dung des Wohngebietes durch eine weitere Haltestelle zur bestehenden Buslinien-
führung ist derzeit aufgrund von fehlenden Zeitpuffern (zugenommener MIV, Ampel-
schaltung,…) nicht möglich, ist jedoch mit der möglichen Erweiterung des Plange-
biets beabsichtigt. Bis zu der Umsetzung dieser Einbindung können die Haltestellen 
in näherer Umgebung (Linie 8) genutzt werden.  

Regionaler Planungsverband 
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Zu Punkt 1: Die PV-Pflicht wird gemäß Bebauungsplanfestsetzungen umgesetzt und 
angewandt.  

Zu Punkt 2: Eine Ausweisung als klimaneutrales Baugebiet wird angestrebt. Die Stel-
lungnahme mit dem Hinweis auf das Plangebiet Berg Bürg II von der Stadt Waiblin-
gen wird an die Klimaschutzbeauftragte der Stadt Amberg und die Stadtbau Amberg 
GmbH zur Information weitergeleitet. Der Festsetzungsvorschlag, dass Heizungen 
mit fossilen Energieträgern nicht zugelassen sind, kann nicht übernommen werden. 
Eine solche Festsetzung stellt einen zu großen Eingriff in die Baufreiheit, bzw. das 
Eigentumsrecht der Menschen dar. § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB zielt auf Gebiete mit 
konkreten Immissionsproblemen durch luftverunreinigende Stoffe ab, welche die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn– und Arbeitsverhältnisse so stark be-
einflussen, dass diese ohne einen Eingriff durch den Bebauungsplan nicht mehr ge-
währleistet werden können. Solche Immissionsprobleme liegen in Amberg nicht vor.  

Zu Punkt 3: Die Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH und die Stadtbau Amberg 
GmbH wurden über die Empfehlung für Starkstromkabel informiert. Die Stadtwerke 
Amberg Versorgungs GmbH setzt sich generell für den Ausbau und die Unterstüt-
zung zur Nutzung erneuerbarer Energien ein und beachtet die geänderten Anforde-
rungen nach Möglichkeit.  

Sowohl das Angebot der Erstberatung des Solarenergie Fördervereins als auch die 
Prüfung einer Sammelbestellung der PV-Module sind nicht im Rahmen des Bauleit-
planverfahrens lösbar.  

Solarenergie Förderverein Amberg 
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Die Stadt Amberg nimmt die Stellungnahme des Inklusionsbeauftragten der Stadt 
Amberg zur Kenntnis.  
 

Da die genannten Themen und Belange nicht im Bebauungsplanverfahren berück-
sichtigt werden können und erst im späteren Auf- und Ausbau der Gebäude berück-
sichtigt werden müssen, wird die Stellungnahme sowohl an das Sachgebiet Grünpla-
nung und Landespflege (Spielplatz) als auch an das Bauordnungsamt und die Stadt-
bau Amberg GmbH (Wohngebiet) weitergeleitet.  

Inklusionsbeauftragter der Stadt Amberg 
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Zur Versickerung an Ort und Stelle:  
Es wurde der Stellungnahme des WWA nachgekommen und es wurde sich für eine 
dezentrale Versickerung in Form eines naturnahen Regenrückhaltebeckens (für ein 
10-jähriges Regenereignis bemessenen) entschieden, da gemäß Versickerungsun-
tersuchung des Büros Tauw GmbH aus Regensburg vom 10.03.2020 der Boden im 
Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens, bzw. in dessen unmittelbarer Umge-
bung als grundsätzlich versickerungsfähig eingestuft wurde.  
Es ist jedoch zu beachten, dass bereits im Bereich des Regenrückhaltebeckens La-
gen und Bereiche mit höheren Feinkornanteilen vorliegen können, die möglicher-
weise eine schlechtere Wasserdurchlässigkeit aufweisen. Diese könnten bei Bedarf 
örtlich ausgehoben und durch gut/ besser durchlässige Böden (Kiessande) ausge-
tauscht werden.  
Allerdings wird eine generell ausreichende Wasserdurchlässigkeit des Bodens im 
Plangebiet  gemäß der vorliegenden Dokumente und Erfahrungen als sehr unwahr-
scheinlich angesehen.  
Aus diesem Grund wurde von einer großflächigen Versickerung (an Ort und Stelle) 
innerhalb des Geltungsbereiches oder der näheren Umgebung abgesehen, da der 
Boden besonders bei Starkregenereignissen als zu wenig durchlässig erachtet wird.  
 

 

Zum Kleinklima, bzw. naturnahen Lösungen:  
Regenwassernutzungen, Regenwasserteiche, Regengärten, etc. sind im Plangebiet 
auf Privatflächen erlaubt und den künftigen Bauherren zur eigenen Errichtung freige-
stellt. Gründächer sind jedoch auf Hauptdächern erlaubt und auf Garagen– und Car-
portdächern sogar festgesetzt (Punkt 5). Im Bebauungsplan wird außerdem auf die 
Möglichkeit einer Kombination von Dachbegrünung, Solarthermie und Fassadenbe-
grünung hingewiesen.  
 

 

Zur Regenwassernutzung am Ort des Anfalls:  
Um die Schlankheit und Übersichtlichkeit des Bebauungsplans gewährleisten zu 
können, wird auf einen Hinweis auf das Merkblatt des LfU „Naturnaher Umgang mit 
Regenwasser“ verzichtet. Eine Regenwassernutzung im Baugebiet ist jedoch vorge-
sehen und wird über den Einbau von je einer Zisterne pro Parzelle über Erschlie-
ßungsvertrag und Kaufverträge geregelt.  

Amt 3.28, Amt für Ordnung und Umwelt / Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 
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Die Ausgleichsflächen für das Plangebiet wurden und werden weiterhin im Laufe des 
Bauleitplanverfahrens mit den genannten Behörden abgestimmt.  

 

Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) Kapitel 3 Siedlungsstruk-
tur sollen flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen unter Berücksichti-
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (Grundsatz Flächen-
sparen 3.1). Auch der Regionalplan gibt unter Kapitel A II 2.1.1 vor, dass der Stadt- 
und Umlandbereich von Amberg so entwickelt und geordnet werden soll, dass seine 
Attraktivität als Wirtschaftsstandort sowie als Lebensraum der hier wohnenden und 
arbeitenden Bevölkerung nachhaltig verbessert wird.  

Bei der städtebaulichen Durchmischung verschiedener Bauformen im Plangebiet 
(Geschosswohnungsbau, Einzel- und Doppelhäuser) wurden sowohl Lärmschutz, 
Topografie (Höhenanpassung der Gebäudekuben), umliegender Bestand als auch 
die Lage am Stadtrand berücksichtigt.  
Das Plangebiet Mosacherweg Ost II orientiert sich im Straßenverlauf und somit auch 
in der Anordnung und den Ausmaßen der Baukörper an den Höhenlinien der natürli-
chen Topographie. Um im Städtebau einen harmonischen Übergang in die freie 
Landschaft und somit auch eine hohe Wohnqualität an der Ortsgrenze gewährleisten 
zu können, wurden die Geschosswohnungsbauten in den Norden des Plangebiets 
platziert. Aufgrund von Lärmschutz sind in den Bereichen an der AM 30 ohnehin kei-
ne Geschosswohnungsbauten möglich.  
 

Die Festsetzungen zur maximal zulässigen Grundflächenzahl 0,4 in Wohngebieten 
(Punkt 1) und zur Vermeidung von Schottergärten oder wasserundurchlässigen Ver-
siegelungsflächen (Punkt 9) tragen zur Regelung von Bodenversiegelungen bei.  
Es wird weiterhin darauf geachtet, bei neuen Baugebieten, eine städtebaulich geord-
nete Durchmischung der Baukörper unter Berücksichtigung der vorhandenen orts-
spezifischen Gegebenheiten mit möglichst wenig Flächenverbrauch zu ermöglichen.  
 

Die Bepflanzung der Lärmschutzwand wurde neben den Festsetzungen außerdem in 
die Bedingungen des Erschließungsvertrags aufgenommen. Die Übernahme der 
Pflanzung ist gesondert eine Vegetationsperiode nach der Pflanzung zu beantragen. 
Die Übernahme der Pflanzung erfolgt nach Ablauf der Entwicklungspflege.  

Amt 3.29, Untere Naturschutzbehörde 
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Die Stellungnahme des Jugendamtes wird zur Kenntnis genommen und berücksich-
tigt.  

Referat 4, Referat für Jugend, Senioren und Soziales 
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Zu 1:  

Eine wasserrechtliche Genehmigung vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplans 
ist rechtlich nicht zwingend zu erzielen und somit nicht notwendig.  

Die aufgezeigte technische Lösung in Form des Bebauungsplans wird von der Stadt 
nach umfassender Vorabstimmung mit dem Ingenieurbüro UTA Ingenieure Amberg 
und der Gemeinde Kümmersbruck nach derzeitigem Kenntnisstand als umsetzbar 
angesehen.  

Das Wasserrechtsverfahren muss vom Grundstückseigentümer eigenverantwortlich 
angestoßen werden, während der Bebauungsplan die abgestimmte technische Form 
des zukünftigen Gebiets vorgibt. Das Wasserrechtsverfahren selbst wird in der Zeit-
schiene des Bebauungsplanverfahrens somit nicht berücksichtigt, da es sich um ein 
eigenständiges Verfahren handelt. Die Auflagen aus der wasserrechtlichen Geneh-
migung haben in den seltensten Fällen Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
(unerwartete Befreiungen sind in den meisten Fällen möglich).  

 

Zu 2:  

Die Gemeinde Kümmersbruck fordert aufgrund der angespannten Abflusssituation 
am Krumbach außerdem eine Regenwassernutzung im Baugebiet. Dies wird über 
den Einbau von je einer Zisterne pro Parzelle über Erschließungsvertrag und Kauf-
verträge geregelt.  

Des Weiteren soll eine Erweiterung des Regenrückhaltebeckens am Krumbach un-
tersucht werden, so dass ein zusätzlicher Rückhalteraum geschaffen wird. Hierbei 
soll der bestehende Drosselabfluss nicht verändert werden. Somit soll erreicht wer-
den, dass es zu keiner Verschärfung der Abflussspitzen am Krumbach kommt.  

Amt 5.4 Tiefbauamt 
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Zu 3:  

Dieser Belang betrifft hauptsächlich die Stabstelle für Mobilität und Verkehr und wur-
de mit dieser abgestimmt. Gemäß Stellplatzverordnung sind für Einfamilienhäuser 
jeweils 2 Stellplätze notwendig. Da unter Punkt 6 im Bebauungsplan festgesetzt ist, 
dass Garagen einen Abstand von mindestens 5,50 m zur Straßenbegrenzungslinie 
einhalten müssen, entstehen vor den Garagen weitere Parkflächen. So werden pro 
Einfamilienhaus im Schnitt 2 zusätzliche private Besucherparkplätze errichtet, was 
den Parkdruck im Straßenraum abmindert.  

Bei dem neuen Plangebiet handelt es sich um ein Gebiet, welches hauptsächlich von 
dessen Anwohnern mit ggf. deren Besuchern angefahren wird. Parkbedarf durch 
gebietsfremde Personen/ PKW ist kaum zu erwarten. Aus diesem Grund wird die 
Menge an Parkmöglichkeiten auf der Straße als ausreichend für das Plangebiet an-
gesehen; mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m ist der Begegnungsverkehr von zwei 
PKW möglich.  

Der Bebauungsplan verfolgt hier das Konzept minimaler Erschließung und erreicht 
somit die Reduzierung der versiegelten Verkehrsflächen mit Nutzung als Tempo-30-

Zone. Da gebietsfremde Besucher auf den Stellplätzen vor den Garagen parken kön-
nen, wird nach Absprache mit dem Tiefbauamt Amberg von einer Verbreiterung der 
Straße und der Errichtung von öffentlichen Parkbuchten abgesehen.  

 

Zu 4:  

Die Wege sind als Gehwege (G) festgesetzt und obliegen somit der Zuständigkeit 
des Tiefbauamtes. Aus diesem Grund wird dem Belang der Stellungnahme nachge-
kommen. Da hier lediglich ein technischer Bodenbelag (wassergebundene Decke) 
mit einem gleichwertigen technischen Bodenbelag (Drainasphalt oder Drainpflaster) 
ersetzt wird, ist keine erneute Beteiligung notwendig. Auch in finanzieller Hinsicht 
wurde keinerlei Betroffenheit Dritter festgestellt.  

Amt 5.4 Tiefbauamt 
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Der Erschließungsvertrag wird durch das Amt 5.5 Bauverwaltung erstellt.  Amt 5.5 Bauverwaltung 
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Die Stadt Amberg nimmt die Stellungnahme der Stadtwerke Amberg Versorgungs 
GmbH zur Kenntnis.  
 

Die Stellungnahme wurde hausintern zur Kenntnis verteilt und an die Stadtbau Am-
berg GmbH zur Information weitergeleitet.  

Es ist beabsichtigt, die Beheizung des Plangebiets mit Hilfe von Luftwärmepumpen 
in Kombination mit den PV-Anlagen auf den Gebäudedächern durchzuführen. Diese 
Heizmöglichkeit wird mit Pallets unterstützt.  

Eine Abstimmung der geplanten Maßnahmen mit den Stadtwerken Amberg Versor-
gungs GmbH wird gemäß Baugesetzbuch immer spätestens mit der ersten Behör-
denbeteiligung des Bauleitplanverfahrens vorgenommen.  

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 
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Wasserwirtschaftsamt Weiden 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 28.04.2021 

Gemäß Versickerungsuntersuchung des Büros Tauw GmbH (Regensburg) vom 
10.03.2020 wurde der Boden im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens als 
grundsätzlich versickerungsfähig eingestuft. Allerdings ist beim Bau des Regenrück-
haltebeckens zu beachten, dass Bereiche mit höheren Feinkornanteilen vorliegen 
können, die eine schlechtere Wasserdurchlässigkeit aufweisen können. Diese könn-
ten bei Bedarf örtlich ausgehoben und durch gut/ besser durchlässige Böden 
(Kiessande) ausgetauscht werden. Es wird darauf geachtet, dass Nachbargrundstü-
cke durch die Versickerung im Regenrückhaltebecken nicht beeinträchtigt werden. 
Die Stellungnahme wird der Stadtbau Amberg GmbH und dem zuständigen Ingeni-
eurbüro UTA Ingenieure Amberg zur Information weitergeleitet und hausintern zur 
Kenntnis verteilt.  
Aktuell fließt das Wasser einem bestehenden Versickerungsbecken (Entwässerung 
AM 30) zu. Der Überlauf wird in den Straßengraben der Straße nach Moos eingelei-
tet. Vor Moos fließt das Wasser dann in einer Rohrleitung DN 400 nach Norden in 
ein Regenrückhaltebecken, das wiederum in den Krumbach ableitet. Für das geplan-
te Baugebiet Mosacherweg II ist ein Trennsystem vorgesehen. Das Schmutzwasser 
fließt in Richtung Amberg. Das Regenwasser wird dem neuen Regenrückhaltebe-
cken innerhalb des Geltungsbereiches zugeleitet. Das gedrosselte Wasser (50 l/s) 
fließt dann auch dem bestehenden Kanalnetz zum Versickerungsbecken zu und so-
weit es nicht versickert in den Straßengraben und zum Krumbach. So ist von einer 
maximalen Dämpfung der Abflüsse auszugehen. 
 

Die Gemeinde Kümmersbruck fordert aufgrund der angespannten Abflusssituation 
am Krumbach außerdem eine Regenwassernutzung im Baugebiet. Dies wird über 
den Einbau von je einer Zisterne pro Parzelle über Erschließungsvertrag und Kauf-
verträge geregelt. Des Weiteren soll eine Erweiterung des Regenrückhaltebeckens 
am Krumbach untersucht werden, so dass ein zusätzlicher Rückhalteraum geschaf-
fen wird. Hierbei soll der bestehende Drosselabfluss nicht verändert werden. Eine 
Verschärfung der Abflussspitzen am Krumbach soll somit ausgeschlossen werden.  
 

Alle technischen Details werden im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens aufgezeigt 
und mit dem WWA Weiden abgestimmt. Ziel ist, den Abflussmengenbedarf des mög-
lichen Gewerbegebiet B 85 / AM 30 im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens zu be-
handeln. Die Möglichkeit einer gemeinsamen Versickerungsanlage wurde geprüft. 
Die Zeitpläne der unterschiedlichen Erschließungsträger des möglichen Gewerbege-
biets B 85 / AM 30 und des Bebauungsplans AM 141 „Mosacherweg Ost II“ weisen 
zu große Unterschiede auf. Eine zeitnahe gemeinsame Lösung ist ohne einen be-
achtlichen Zeitverlust nicht möglich. Aufgrund des Baudrucks in Amberg wurde sich 
für ein einzelnes Regenrückhaltebecken im neuen Plangebiet entschieden.  
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Bei der städtebaulichen Durchmischung verschiedener Bauformen im Plangebiet 
(Geschosswohnungsbau, Einzel- und Doppelhäuser) wurden sowohl Lärmschutz, 
Topografie (Höhenanpassung der Gebäudekuben), umliegender Bestand als auch 
die Lage am Stadtrand berücksichtigt.  
Das Plangebiet Mosacherweg Ost II orientiert sich im Straßenverlauf und somit auch 
in der Anordnung und den Ausmaßen der Baukörper an den Höhenlinien der natürli-
chen Topographie. Um im Städtebau einen harmonischen Übergang in die freie 
Landschaft und somit auch eine hohe Wohnqualität an der Ortsgrenze gewährleisten 
zu können, wurden die Geschosswohnungsbauten in den Norden des Plangebiets 
platziert. Aufgrund von Lärmschutz sind in den Bereichen an der AM 30 ohnehin kei-
ne Geschosswohnungsbauten möglich.  

Klimaschutzbeauftragte Amberg 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 12.04.2021 
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Stellungnahmen mit Anregungen oder Einwänden: 

 

 

 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

 Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 Freiwillige Feuerwehr Amberg 

 Polizeiinspektion Amberg 

 Regierung der Oberpfalz 

 Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord  
 Solarenergie Förderverein Amberg 

 Referat für Jugend, Senioren und Soziales 

 Amt 5.1 Tiefbauamt 
 Amt 3.4 Straßenverkehrsamt 
 Amt 3.26 Amt für Ordnung und Umwelt / Untere Immissionsschutzbehörde 

 Amt 3.27 Amt für Ordnung und Umwelt / Abfallentsorgung 

 Amt 3.28 Amt für Ordnung und Umwelt / Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

 Amt 3.29 Amt für Ordnung und Umwelt / Untere Naturschutzbehörde 

 Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten 

 Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 

 Wasserwirtschaftsamt Weiden 

Stellungnahmen ohne Einwände oder keine Stellungnahme abgegeben: 
 

 

 Bayerischer Bauernverband 

 Bayernwerk Netz GmbH Kundencenter Schwandorf 
 Bayernwerk Netz GmbH Kundencenter Weiden 

 Stadtheimatpflegerin Frau Wolters 

 Gewerbeaufsichtsamt 
 Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 

 Industrie– und Handelskammer 
 PLEdoc GmbH 

 Amt 5.3 Hochbauamt 
 Inklusionsbeauftragter der Stadt Amberg 

 Amt 5.02 Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses 

 Amt 5.22 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 

 Amt 5.21 Bauordnungs- und Stadtentwicklungsamt 
 Amt 5.5 Bauverwaltung 

 Amt 5.12 Amt für Grünplanung und Landespflege 

 Stadtbau Amberg GmbH 

 Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach 
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Die Stadt Amberg nimmt die Stellungnahme des Amts für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung Amberg zur Kenntnis.  
 

Dem Sachgebiet Vermessung der Stadt Amberg wurde die Stellungnahme zur weite-
ren Bearbeitung weitergeleitet.  

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 07.03.2019 
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Der Hinweis aus der Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten wurde als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 22.03.2019 

21 



Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung    

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 141 „Mosacherweg Ost II“  
Vorlage 005/0133/2021 Anlage 7,  Seite  

In der Fassung vom 14.07.2021 

 

 

Die Hinweise zu eventuell zu Tage tretenden Bodendenkmälern aus der Stellung-
nahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege wurden als Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen.  

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 27.02.2019 
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Die Bebauungsstruktur ist kompakt geplant. Geschosswohnungsbauten und Doppel-
häuser wurden neben Einfamilienhäusern ebenfalls eingeplant. Reihenhäuser wur-
den aufgrund der momentanen schweren Marktlage und aus Gründen des Ortsbildes 
nicht eingeplant.  
 

Festsetzungen zur zwingenden extensiven Begrünung auf Garagen und Carports, 
bzw. zur Vermeidung von Versiegelung wurden in den Bebauungsplan unter Punkt 5 
(Baugestaltung) und außerdem unter Punkt 9 (Grünordnung, Natur und Landschaft) 
aufgenommen.  
 

Festsetzungen  zur Nutzung von Solarenergien wurden unter Punkt 5 
(Baugestaltung) getroffen. Es sind zwingend auf mindestens 30 % der Dachfläche 
der Hauptgebäude PV-Anlagen zu installieren. Spezifische Festsetzungen zur Aus-
gestaltung der PV-Anlagen auf verschiedenen Dachtypen wurden ebenfalls unter 
Punkt 5 getroffen.  
 

Außerdem wurde neben den sonstigen grünordnerischen Festsetzungen eine Fest-
setzung zu Insektenfreundlicher Bepflanzung unter Punkt 9 (Grünordnung, Natur und 
Landschaft) in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 

Die Ermöglichung einer weiteren Haltestelle zur bestehenden Buslinienführung wur-
de geprüft. Aufgrund z.B. zugenommener MIV, Ampelschaltung,... haben die Umläu-
fe der in Frage kommenden Linien keine zeitlichen Puffer mehr für die dann notwen-
dige Routenänderung. Das neue Gebiet wird daher derzeit nicht direkt an den ÖPNV 
angebunden. Auf die Berücksichtigung einer Haltestelle kann daher verzichtet wer-
den. Haltestellen in näherer Umgebung sind jedoch trotzdem vorhanden (Linie 8). 

Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Amberg - Kümmersbruck 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 17.03.2019 
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Die Stadt Amberg nimmt die Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH 
zur Kenntnis.  

Die Bedingungen der Deutschen Telekom Technik GmbH werden berücksichtigt.  

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 22.03.2019 

(Adresse) 

(Adresse) 
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Die Stellungnahme wurde hausintern zur Information verteilt und der Stadtbau Am-
berg GmbH als Bauträger für das Plangebiet zur Information weitergeleitet. Die not-
wendige Lage der Überflurhydranten und die Notwendigkeit, die Brandschutzdienst-
stelle zu kontaktieren, wurden somit mitgeteilt. Im Bebauungsplanverfahren können 
diese Details nicht festgesetzt werden.  

Die maximale Gebäudehöhe kann nur in Gebiet „B“ auf den Parzellen 10 und 11 
überschritten werden. Dort ist eine maximale Gebäudehöhe von 10 Metern zulässig. 
Sollte dort die Brüstungshöhe von 8 Metern überschritten werden, wird die Umset-
zung und Errichtung einer Feuerwehrzufahrt mit passender Feuerwehraufstellfläche 
für ein Hubrettungsgerät der Feuerwehr während des Baugenehmigungsverfahrens 
abgehandelt.  

Freiwillige Feuerwehr Amberg  

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 04.03.2019 
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Die Haupterschließungsstraße in das Plangebiet wird für Feuerwehr und Rettungs-
dienst entsprechend ausgebaut. Als Ausweichmöglichkeit wurde der geplante Geh-
weg nördlich der Lärmschutzwand verbreitert, so dass er mit 3,50 Metern Breite auch 
für Feuerwehr- und Rettungswagen als Notzufahrt geeignet ist.  
 

Das gesamte Gebiet wird wie empfohlen als 30– km/h– Zone geplant.  
 

Die Aufstellung von Verkehrszeichen und Schildern ist Angelegenheit des Straßen-
verkehrsamts der Stadt Amberg und kann im Bebauungsplanverfahren nicht berück-
sichtigt werden.  
 

In dem Bebauungsplan AM 141 „Mosacherweg Ost II“ findet der Stellplatzschlüssel 
der Stadt Amberg Anwendung. Dies entspricht der Forderung der Polizeiinspektion 
Amberg.   
 

Die Stellungnahme der Polizeiinspektion Amberg wurde hausintern zur Information 
verteilt.  

Polizeiinspektion Amberg 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 27.03.2019 
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Zu 1.2.1 Z: Im Plangebiet sind verschiedene Gebäudetypen geplant und möglich
(Geschosswohnungsbauten, Einfamilienhäuser, Bungalowbauweise). Diese Bauopti-
onen bieten Menschen jeder Altersgruppe die Möglichkeit, in das Gebiet zu ziehen, 
bzw. sich dort mit eigenem Hausbau anzusiedeln.  

Zu 1.3.1 G: Den Anforderungen des Klimaschutzes wird durch die Festsetzung unter 
Punkt 5 Rechnung getragen, nach dem PV-Anlagen zwingend auf mindestens 30 % 
der Dachfläche der Hauptgebäude zu installieren sind. Des Weiteren wird das Gebiet 
hauptsächlich durch eine Schlaufenerschließung erschlossen, welche unnötige Wen-
demanöver und somit die unnötige Verschwendung von Energie verhindert. Der di-
rekte Anschluss an die angrenzenden Bestandssiedlungsstrukturen und deren Infra-
struktur ist gegeben und kann mitgenutzt werden.  

Zu 3.1 G: Trotz der weitläufigen Lage (Ortsrand Amberg) wurden die auszuweisen-
den Bauflächen relativ kompakt geplant. Durch die Geschosswohnungsbauten im 
Baugebiet werden selbst größere Flurstücke nachhaltig durch das große Wohnungs-
angebot genutzt.  

Zu 3.2 G: Die Potenziale der Innenentwicklung werden soweit möglich immer vom 
neuen Plangebiet mitgenutzt.  

Zu 3.3 Z: Die bestehende Siedlung wird erweitert, eine Anbindung an bestehende 
geeignete Siedlungseinheiten ist möglich.  

Zu 5.4.1 G: Ein Teil der zu bebauenden Fläche des neuen Plangebiets wurde bisher 
landwirtschaftlich genutzt. Durch den im Bebauungsplanverfahren vorzunehmenden 
Ausgleich wird unter anderem die Überbauung der landwirtschaftlichen Fläche aus-
geglichen.  

Die Parzelle welche als mögliche Kindertagesstätte ausgezeichnet wurde, wird fest 
als Kindertagesstätte ausgewiesen.  

Regierung der Oberpfalz 

Seite 1 von 2 - Stellungnahme vom 22.03.2019 
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Die Stellungnahmen von Seiten landwirtschaftlicher Fachstellen werden gewissen-
haft abgewogen, deren Belange werden nach Möglichkeit auch umgesetzt.  

Eine Thematisierung der bestehenden Flächenpotentiale wurde in der Begründung 
zur Flächennutzungsplanänderung vorgenommen.  

Es wurde geprüft, ob eine weitere Haltestelle zu der bestehenden Citybus-

Linienführung ermöglicht werden könnte. Aufgrund mehrerer Umstände 
(zugenommener MIV, Ampelschaltung) haben die Umläufe der in Frage kommenden 
Linien keinerlei zeitliche Puffer mehr für eine dann notwendige Routenänderung. Das 
neue Gebiet wird daher derzeit nicht direkt an den ÖPNV angebunden. Auf die Be-
rücksichtigung einer Haltestelle in diesem Bereich kann daher verzichtet werden. 
Haltestellen in näherer Umgebung sind jedoch trotzdem vorhanden (Linie 8). 
 

Regierung der Oberpfalz 

Seite 2 von 2 - Stellungnahme vom 22.03.2019 
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Es wurde geprüft, ob eine weitere Haltestelle zu der bestehenden Citybus-

Linienführung ermöglicht werden könnte. Aufgrund mehrerer Umstände 
(zugenommener MIV, Ampelschaltung) haben die Umläufe der in Frage kommenden 
Linien keinerlei zeitliche Puffer mehr für eine dann notwendige Routenänderung. Das 
neue Gebiet wird daher derzeit nicht direkt an den ÖPNV angebunden. Auf die Be-
rücksichtigung einer Haltestelle in diesem Bereich kann daher verzichtet werden. 
Haltestellen in näherer Umgebung sind jedoch trotzdem vorhanden (Linie 8). 

Regionaler Planungsverband 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 22.03.2019 
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Den Anforderungen des Klimaschutzes wird durch eine Festsetzung unter Punkt 5 
Rechnung getragen, nach der PV-Anlagen zwingend auf mindestens 30 % der Dach-
fläche der Hauptgebäude zu installieren sind.  

Der Festsetzungsvorschlag, dass Heizungen mit fossilen Energieträgern nicht zuge-
lassen sind, kann nicht übernommen werden. Eine solche Festsetzung stellt einen zu 
großen Eingriff in die Baufreiheit, bzw. das Eigentumsrecht der Menschen dar. § 9 
Abs. 1 Nr. 23 BauGB zielt auf Gebiete mit konkreten Immissionsproblemen durch 
luftverunreinigende Stoffe ab, welche die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn– und Arbeitsverhältnisse so stark beeinflussen, dass diese ohne einen Eingriff 
durch den Bebauungsplan nicht mehr gewährleistet werden können. Solche Immissi-
onsprobleme liegen in Amberg nicht vor.  

Solarenergie Förderverein Amberg 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 21.03.2019 
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Die Parzelle welche als mögliche Kindertagesstätte ausgezeichnet wurde, wird fest 
als Kindertagesstätte ausgewiesen.  

Referat 4, Referat für Jugend, Senioren und Soziales 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 18.03.2019 
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Die Größe des Eröffnungsplatzes wurde geprüft und etwas reduziert. Eine durchgän-
gige Gehweganbindung, wie in der Stellungnahme beschrieben, ist ebenfalls ge-
plant.  

Ein Wasserrechtsverfahren wurde in die Wege geleitet.  

 

Amt 5.1 Tiefbauamt 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 06.03.2019 
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Das gesamte Gebiet wird wie empfohlen als 30– km/h– Zone geplant. Die Beschilde-
rung sollte dementsprechend und wie in der Stellungnahme beschrieben vorgenom-
men werden. Beschilderungen können jedoch nicht im Bauleitplanverfahren behan-
delt werden.  
 

Die Größe des Wendehammers wurde überprüft und ist für die Entsorgungsfahrzeu-
ge der Stadt Amberg geeignet. Großfahrzeuge sollten den geplanten Wendehammer 
problemlos befahren können, da dieser den Mindestanforderungen der Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) entspricht.  
 

Der Platz für genügend Stellplätze wird auf der betreffenden Parzelle 
(Gemeinbedarfsfläche) zur Verfügung gestellt. Notwendig sind 4-6 Stellplätze bei 4 
Kindergarten- bzw. Kinderkrippengruppen. Aus Sicherheitsgründen wurde im Bebau-
ungsplanverfahren jedoch Platz für deutlich mehr als 6 Stellplätze zur Verfügung ge-
stellt. Die endgültige Anzahl, etc. der Stellplätze wird jedoch im Baugenehmigungs-
verfahren abgehandelt.  
 

Ein farblich markierter Fahrradstreifen und entsprechende Verkehrszeichen sollten 
aufgestellt werden, um passierende Fahrradfahrer zu schützen. Diese Maßnahmen 
können jedoch nicht im Bebauungsplanverfahren behandelt werden und müssen im 
Rahmen nachfolgender Planungen ausgearbeitet werden.  
 

Die Stellungnahme des Straßenverkehrsamts Amberg wurde hausintern zur Informa-
tion verteilt.  

Amt 3.4 Straßenverkehrsamt 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 20.03.2019 
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Ein Entsprechendes Gutachten wurde erstellt. Die Lärmschutzmaßnahmen entspre-
chen dem Gutachten.  

Amt 3.26, Amt für Ordnung und Umwelt / Untere Immissionsschutzbehörde 
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Ein Tonnensammelplatz wurde in der weiteren Planung an der beschriebenen Ab-
zweigung eingeplant. 
 

Die Größe des Wendehammers wurde überprüft und ist für die Entsorgungsfahrzeu-
ge der Stadt Amberg geeignet.  
 

Die Geschosswohnungsbauten werden vom Bauträger Stadtbau Amberg GmbH als 
Wettbewerb ausgerufen. Der Hinweis bezüglich der Geschosswohnungsbauten wur-
de an die Stadtbau Amberg GmbH zur Information weitergegeben.  

Amt 3.27, Amt für Ordnung und Umwelt / Abfallentsorgung 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 06.03.2019 
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Ein Versickerungsgutachten wurde erstellt. Demnach ist eine Versickerung im Be-
reich des geplanten Regenrückhaltebeckens, bzw. somit eine ortsnahe Versicke-
rung, bzw. Ableitung von Niederschlagswasser im Bereich der untersuchten Stellen 
möglich. Das Regenwasser des Regenrückhaltebeckens wird im Trennsystem ge-
drosselt abgeleitet.  
 

Im Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass nicht verunreinigtes Regenwasser 
zur Rückhaltung und Grundwasserneubildung bei geeigneten Bodenverhältnissen 
möglichst auf dem eigenen Grundstück (also am direkten Ort des Anfalls) breitflächig 
über den bewachsenen Oberboden versickert werden kann/ sollte. Um die Sickerfä-
higkeit des Untergrunds zu prüfen, sind entsprechende Untersuchungen durchzufüh-
ren. 
 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens kann der genaue Ausbau von Verkehrsflächen 
oder Kanälen/ Leitungen nur bis zu einem gewissen Maße geplant werden. Detailrei-
chere Ausbauplanungen werden im Zuge der Ausführungsplanung mit und nach Fer-
tigstellung des Bebauungsplans vorgenommen.  
Die Stellungnahme des Amtes für Ordnung und Umwelt wurde hausintern zur weite-
ren Planung in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt verteilt.  

Amt 3.28, Amt für Ordnung und Umwelt / Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Seite 1 von 3 - Stellungnahme vom 04.03.2019 
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Unter Punkt 5 ist festgesetzt, dass Garagen und Carports zwingend eingeschossig 
mit Flachdach auszuführen und dauerhaft mit lebenden Pflanzen extensiv zu begrü-
nen sind. Zink-, Kupfer- oder Bleieindeckungen sind nur mit matter Beschichtung 
zulässig. Dachbegrünungen sind erlaubt.  
Eine Pflicht, diese zu errichten, kann allerdings nicht übernommen werden, ebenso 
wenig eine Pflicht zur Errichtung von Fassadenbegrünungen. Solch strenge Festset-
zungen stellen einen zu großen Eingriff in die Baufreiheit, bzw. das Eigentumsrecht 
der Menschen dar.  
 

Dennoch wurde ein Hinweis in den Bebauungsplan übernommen, dass eine Kombi-
nation von Dachbegrünung mit dem Einsatz von Solarthermie- und/oder Photovolta-
ikanlagen begrüßt wird. Ebenso werden Fassadenberünungen mit Kletterpflanzen im 
Sinne einer Durchgrünung und ökologischen Aufwertung des Baugebietes begrüßt.  
 

Zum Thema Wasserdurchlässigkeit von Belägen wurde unter Punkt 6 die Festset-
zung getroffen, dass Stellplätze und Zufahren wasserdurchlässig zu befestigen sind 
und bei fugenlos verlegten Pflaster ein Nachweis der Durchlässigkeit zu erbringen 
ist.   
 

Außerdem wurde unter Punkt 9 festgesetzt, dass befestigte Flächen auf das notwen-
dige Maß zu beschränken und soweit möglich wasserdurchlässig herzustellen sind.  

Amt 3.28, Amt für Ordnung und Umwelt / Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Seite 2 von 3 - Stellungnahme vom 04.03.2019 
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Im Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass nicht verunreinigtes Regenwasser 
nach Möglichkeit aufgefangen und genutzt werden sollte, z.B. als Spülwasser für die 
Toilette. Auch wird auf § 17 Abs. 6 TrinkwV hingewiesen, nach dem keinerlei feste 
Verbindung zwischen Trink- und Betriebswasserinstallation vorhanden sein darf und 
diese Anlagen gem. § 13 Abs. 4 TrinkwV seitens des Betreibers bei der zuständigen 
Behörde (Gesundheitsamt) anzuzeigen sind.  
Zur Verzögerung des Regenwasserabflusses werden gestalterische Maßnahmen, 
wie z.B. raue Beläge oder Mulden im Gelände und Dachbegrünungen empfohlen.  
 

Den Anforderungen des Klimaschutzes wird unter Punkt 5 Rechnung getragen, nach 
dem PV-Anlagen zwingend auf mindestens 30 % der Dachfläche der Hauptgebäude 
zu installieren sind.  

Ein Wasserrechtsverfahren wurde in die Wege geleitet.   

Amt 3.28, Amt für Ordnung und Umwelt / Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 
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Die Festsetzung unter Punkt 1 sagt aus, dass die Grundflächenzahl im Allgemeinen 
Wohngebiet maximal 0,4 und auf der Gemeinbedarfsfläche maximal 0,6 betragen 
darf. Diese Festsetzung ist als Teil des Bebauungsplans einzuhalten.  

Unter Punkt 9 wurde festgesetzt, dass bei der Auswahl von Bäumen und Hecken bei 
mindestens 70% der Pflanzen auf die Verwendung von heimischen Gehölzarten zu 
achten ist und dass die nicht überbaubare Grundstücksfläche, mit Ausnahme der zu 
befestigenden Fläche für Zufahrten, Zugänge und Stellplätze mit Pflanzen gärtne-
risch anzulegen und zu erhalten ist. Schottergärten sind nur auf 5% der Grund-
stücksfläche zulässig.  

Ebenfalls wurde unter Punkt 9 festgesetzt, dass die Baumschutzverordnung der 
Stadt Amberg im Plangebiet gilt.  
 

Zur Bepflanzung wurden unter Punkt 5 und unter Punkt 9 die Festsetzungen getrof-
fen, dass Garagen und Carports sind zwingend als Flachdach auszuführen und  
dauerhaft extensiv zu begrünen sind (Punkt 5) und die Bepflanzung entlang der 
Lärmschutzwand mit heimischen Wildgehölzsträuchern in der Pflanzqualität Str. 100-

150, Pflanzabstand 1,30 x 1,30 Metern erfolgt. Die Bepflanzung der Lärmschutzwand 
soll möglichst landschaftsgerecht mit regionaltypischen, standortgerechten Pflanzen 
erfolgen. Es sollen vielfältige und großteils blühende Pflanzen ausgewählt werden. 
Diese müssen mit dem Sachgebiet Grünplanung und Landespflege der Stadt Am-
berg abgestimmt werden (Punkt 9).  

Dachbegrünungen sind generell erlaubt, können jedoch nicht als Festsetzung über-
nommen werden, da Dachbegrünungen auf Hauptgebäuden einen zu großen Eingriff 
in die Baufreiheit, bzw. das Eigentumsrecht der Bauherren darstellen würden.  

Amt 3.29, Untere Naturschutzbehörde 
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Die Parzelle welche als mögliche Kindertagesstätte ausgezeichnet wurde, wird fest 
als Kindertagesstätte ausgewiesen.  

Referat 2, Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
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Die Stellungnahme wurde hausintern zur Information verteilt. Die Bedingungen zum 
Merkblatt über Baumstandorte und Versorgungsanlagen, bzw. zu Kabelverläufen 
wurden somit den zuständigen Stellen mitgeteilt.  
 

Die Baumstandorte im Plangebiet werden durch den Bebauungsplan nicht in ihrer 
Lage, jedoch aber in ihrer Anzahl vorgegeben.  
 

Gehwege wurden in der Planung berücksichtigt.  
 

Der Standort der Trafostation wurde gemäß Stellungnahme im südöstlichen Ab-
schnitt im Bereich des Regenrückhaltebeckens und nach Rücksprache mit den 
Stadtwerken Amberg getroffen.  

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 28.02.2019 
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Die Abwasserplanung wird im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erweitert.  
 

Als Entwässerungsmöglichkeit wurde eine dezentrale Versickerung und Rückhaltung 
des Niederschlagswassers in Form eines Regenrückhaltebeckens im Westen des 
Plangebiets gewählt.  
 

Zusätzlich wurde unter Punkt 6 die Festsetzung getroffen, dass Stellplätze und Zu-
fahren wasserdurchlässig zu befestigen sind und bei fugenlos verlegten Pflaster ein 
Nachweis der Durchlässigkeit zu erbringen ist.  
 

Unter Punkt 9 wurde festgesetzt, dass befestigte Flächen auf das notwendige Maß 
zu beschränken und soweit möglich wasserdurchlässig herzustellen sind.  
 

Des Weiteren wurde ein Hinweis zur Verzögerung des Regenwasserabflusses und 
zur Versickerung in den Bebauungsplan übernommen.  

Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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Auf die Gefahren und Regelungen zu wild abfließendem Wasser wird im Bebauungs-
planverfahren und später im Baugenehmigungsverfahren geachtet.  
 

Die Stadt Amberg hat außerdem den Hinweis des Wasserwirtschaftsamtes zum The-
ma Bodenschutz in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Weiden wurde zur Information und 
weiteren Planung (Einhaltung der einschlägigen technischen Regelwerke der DWA 
und Merkblätter des LfU) hausintern verteilt.   

Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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